
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1971/9/21 8Ob124/71
(8Ob125/71)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1971

Norm

EKHG §11 A

Rechtssatz

Die Unterlassung einer naheliegenden, durchaus möglichen und zumutbaren Abwehrhandlung des

Verkehrsteilnehmers rechtfertigt seine Heranziehung zum Ausgleich nach § 11 EKHG.

Entscheidungstexte

8 Ob 124/71
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Veröff: ZVR 1972/159 S 306
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